
 

  

S 6 R 868/11

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Hessen
Sozialgericht Sozialgericht Gießen
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 6 R 868/11
Datum 20.08.2013

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 R 382/13
Datum 30.08.2016

3. Instanz

Datum -

1.Â Â  Â Der Bescheid vom 08.12.2010 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
29.09.2011 wird abgeÃ¤ndert. Die Beklagte wird verpflichtet, die in Polen durch den
KlÃ¤ger zurÃ¼ckgelegten Versicherungszeiten vom 01.05.1972 bis 30.04.1979 in
die Qualifikationsgruppe 2 einzustufen.Â 
2.Â Â  Â Die Beklagte hat die notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers
zu tragen.Â 

Tatbestand

Die Beteiligten streiten vorliegend um die Anerkennung einer Qualifikationsgruppe
fÃ¼r den Zeitraum 01.05.1972 bis 30.04.1979.

Mit Bescheid vom 08.12.2010 bewilligte die Beklagte dem KlÃ¤ger auf dessen
Antrag vom 18.01.2010 eine Regelaltersrente. Die Zeit vom 02.05.1972 bis
30.04.1979 wurde im Bescheid als Beitragszeit in der Qualifikationsgruppe 3
ausgewiesen. Zur BegrÃ¼ndung wurde angefÃ¼hrt, dass der Versicherte in
tatsÃ¤chlicher Hinsicht nur als â��Meisterâ�� tÃ¤tig war. Wegen der Einzelheiten
wird auf den Inhalt des Rentenbescheides und dessen Anlagen verwiesen.Â 
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Der Versicherte legte gegen den Bescheid mit Schreiben vom 04.01.2011
Widerspruch ein. Zur BegrÃ¼ndung wurde ausgefÃ¼hrt, dass er im Zeitraum
01.05.1972 bis 30.04.1979 nicht als â��Meisterâ��, sondern als Techniker
gearbeitet habe. Auf den Inhalt des Widerspruches wird verwiesen.Â 

Unstreitig ist zwischen den Beteiligten, dass der Versicherte bereits vor dem
streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum (01.05.1972 bis 30.04.1979) die Ausbildung zum
Techniker abgeschlossen hatte.Â 

Der Widerspruch ist mit Widerspruchsbescheid vom 29.09.2011 zurÃ¼ckgewiesen
worden. Zur BegrÃ¼ndung wurde erneut angefÃ¼hrt, dass der KlÃ¤ger zwar Ã¼ber
eine der Qualifikationsgruppe 2 entsprechende Qualifikation verfÃ¼ge. Der
Versicherte habe jedoch im Zeitraum 01.05.1972 bis 30.04.1979 nicht als
Techniker, sondern nur als Meister gearbeitet.Â 

Der KlÃ¤ger hat am 25.10.2011 Klage beim Sozialgericht GieÃ�en erhoben.Â 

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 20.08.2013 erklÃ¤rten die Beteiligten
Ã¼bereinstimmend, dass allein die rechtliche Einstufung der praktischen TÃ¤tigkeit
des KlÃ¤gers in die Qualifikationsgruppe 2 oder 3 umstritten ist.Â 

Der KlÃ¤ger macht geltend, dass er durchgehend ab 01.05.1972 bis 30.04.1979 als
Techniker gearbeitet habe. Die Qualifikationsgruppe 2 mÃ¼sse daher auch fÃ¼r
den Zeitraum 01.05.1972 bis zum 30.04.1979 anerkannt werden. Wegen der
Einzelheiten wird auf den Inhalt der SchriftsÃ¤tze verwiesen.Â 

Der ProzessbevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers beantragt,Â 
den Bescheid vom 08.12.2010 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
29.09.2011 abzuÃ¤ndern und die Beklagte zu verpflichten, die in Polen durch den
KlÃ¤ger zurÃ¼ckgelegten Versicherungszeiten vom 01.05.1972 bis 30.04.1979 in
die Qualifikationsgruppe 2 einzustufen.Â 

Der Beklagtenvertreter beantragt,
die Klage abzuweisen.Â 

Die Beklagte hÃ¤lt an ihren Bescheiden fest. Der KlÃ¤ger sei in der Zeit vom
01.05.1972 bis 30.04.1979 nur als Meister beschÃ¤ftigt gewesen.

Das Gericht hat Herrn C. in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 20.08.2013 zur
TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers im Zeitraum 01.05.1972 bis 30.04.1979 als Zeugen
vernommen. Wegen des Ergebnisses seiner Zeugenaussage wird auf den Inhalt der
Sitzungsniederschrift Bezug genommen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
Gerichtsakten und die Verwaltungsakten der Beklagten verwiesen, deren Inhalt
Gegenstand der Verhandlung und Entscheidungsfindung gewesen sind.Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde
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1. Die Klage hat Erfolg.Â 

Die zulÃ¤ssige Klage ist begrÃ¼ndet.Â 

Die angefochtenen Entscheidungen der Beklagten sind teilweise nicht
rechtmÃ¤Ã�ig und verletzen den KlÃ¤ger in seinen Rechten. Die Zeiten ab dem
01.05.1972 bis zum 30.04.1979 sind der Qualifikationsgruppe 2 der Anlage 13 zum
SGB VI zuzuordnen und insoweit der Zeitraum 01.05.1972 bis 30.04.1979 wie der
Zeitraum 01.05.1979 bis 16.07.1980 bei der Rentenberechnung zu
berÃ¼cksichtigen.Â 

Dies ergibt sich aus folgenden ErwÃ¤gungen:Â 

Der unstreitig zum Personenkreis des Â§ 1 Fremdrentengesetz (FRG) gehÃ¶rende
KlÃ¤ger hat nach MaÃ�gabe der Â§Â§ 15, 16 FRG einen Anspruch darauf, dass bei
der Berechnung der ihm zuerkannten Altersrente auch die polnischen
Versicherungs- und Beitragszeiten berÃ¼cksichtigt werden. Dabei sind nach Â§ 22
Abs.1 Satz 1 FRG Entgeltpunkte in Anwendung von Â§ 256 b Abs. 1 Satz 1 1.
Halbsatz, Satz 2 und 9 SGB VI zu ermitteln. Danach wird fÃ¼r glaubhaft gemachte
Pflichtbeitragszeiten nach dem 31. Dezember 1949 zur Ermittlung von
Entgeltpunkten als Beitragsbemessungsgrundlage fÃ¼r ein Kalenderjahr einer
VollzeitbeschÃ¤ftigung der Durchschnittsverdienst berÃ¼cksichtigt, der sich nach
Einstufung der BeschÃ¤ftigung in eine der in Anlage 13 zu SGB VI genannten
Qualifikationsgruppen und nach Zuordnung der BeschÃ¤ftigung zu einem der in
Anlage 14 zu SGB VI genannten Bereiche ergibt (siehe auch SG GieÃ�en, Urteil
vom29.11.2011, Az. S 8 KN 36/08 und Hessisches LSG, Beschluss vom 17.01.2013,
A. L 5 R 59/12).Â 

FÃ¼r die Einstufung der Versicherten enthÃ¤lt die Anlage 13 â�� Definition der
Qualifikationsgruppen â�� folgende Vorgaben:Â 

â��Versicherte sind in eine der nachstehenden Qualifikationsgruppen einzustufen,
wenn sie deren Qualifikationsmerkmale erfÃ¼llen und eine entsprechende
TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt haben. Haben Versicherte aufgrund landjÃ¤hriger
Berufserfahrung FÃ¤higkeiten erworben, die Ã¼blicherweise denen von
Versicherten einer hÃ¶heren Qualifikationsgruppe entsprechen, sind sie in diese
Qualifikationsgruppe einzustufen.â��

Die Anlage 13 zum SGB VI beschreibt die Qualifikationsgruppe 2 â��
Fachschulabsolventen â�� dabei wie folgt:Â 

â��1. Personen, die an einer Ingenieur- oder Fachschule in einer beliebigen
Studienform oder extern den Fachschulabschluss entsprechend den geltenden
Rechtsvorschriften erworben haben und denen eine Berufsbezeichnung der
Fachschulausbildung erteilt worden ist.
2. Personen, denen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen im Beitrittsgebiet der
Fachschulabschluss bzw. eine Berufsbezeichnung der Fachschulausbildung
zuerkannt worden ist.
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3. Personen, die an staatlich anerkannten mittleren und hÃ¶heren Fachschulen
auÃ�erhalb des Beitrittsgebiets eine Ausbildung abgeschlossen haben, die der
Anforderung des Fachschulabschlusses im Beitrittsgebiet entsprach, und ein
entsprechendes Zeugnis besitzen.
4. Technische FachkrÃ¤fte, die berechtigt die Berufsbezeichnung â��Technikerâ��
fÃ¼hrten, sowie FachkrÃ¤fte, die berechtigt eine dem â��Technikerâ��
gleichwertige Berufsbezeichnung entsprechend der Systematik der Berufe im
Beitrittsgebiet (z.B. Topograph, Grubensteiger) fÃ¼hrten.

Hierzu zÃ¤hlen nicht Teilnehmer an einem Fachschulstudium, das nicht zum
Fachschulabschluss fÃ¼hrte, und Meister, auch wenn die Ausbildung an einer
Ingenieur- oder Fachschule erfolgte.â��

Die Einstufung in eine Qualifikationsgruppe setzt demnach allgemein die ErfÃ¼llung
von formellen Qualifikationsmerkmalen und die tatsÃ¤chliche AusÃ¼bung einer den
Qualifikationsmerkmalen entsprechenden TÃ¤tigkeit voraus (BGS, Urteil vom
14.05.2003, Az. B 4 RA 26/02 R).Â 

Im vorliegenden Fall ist es zwischen den Beteiligten unstreitig, dass der KlÃ¤ger im
streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum die notwendige formelle Qualifikation als
Techniker fÃ¼r die Qualifikationsgruppe 2 hatte. Die Beklagte hat insoweit auch die
TÃ¤tigkeit im Zeitraum 01.05.1979 bis 16.07.1980 in die Qualifikationsgruppe 2
eingestuft. Auch die Kammer ist von der ErfÃ¼llung der formellen
Qualifikationsmerkmale Ã¼berzeugt.

Entgegen der Ansicht der Beklagten ist die Kammer auch davon Ã¼berzeugt, dass
der KlÃ¤ger im Zeitraum 01.05.1972 bis 30.04.1979 als Techniker bzw. in einer im
Wesentlichen seinem Ausbildungsniveau als Techniker entsprechenden Position
tÃ¤tig gewesen ist. Dabei war bei der GesamtwÃ¼rdigung seiner TÃ¤tigkeit zu
berÃ¼cksichtigen, dass es zur ErfÃ¼llung des den Qualifikationsgruppen
vorangestellten Grundsatzes fÃ¼r die AusÃ¼bung einer â��entsprechendenâ��
TÃ¤tigkeit ausreicht, dass der Betreffende in einem seiner Ausbildung
entsprechenden Bereich â�� also nicht artfremd â�� tÃ¤tig war und Aufgaben
wahrgenommen hat, die im Wesentlichen seinem Ausbildungsniveau entsprochen
haben (so auch LSG fÃ¼r das Land NRW, Urteil vom 17.02.2004, Az. L 18 KN 65/02).
Dies ist vorliegend der Fall.Â 

Bei der WÃ¼rdigung und Einstufung der in praktischer Hinsicht ausgeÃ¼bten
TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers im streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum als â��Meisterâ��
oder â��Technikerâ�� muss zunÃ¤chst beachtet werden, dass die Abgrenzung der
beiden Berufe schwierig ist. Die TÃ¤tigkeitsfelder sind teilweise verzahnt und die
Ã�bergÃ¤nge schleichend. Insgesamt gilt zwar als Orientierungsansatz, dass die
TÃ¤tigkeit des â��Meistersâ�� eher praktischer und die des â��Technikersâ�� eher
planerischer Natur ist. Die Arbeit des Meisters erfolgt in diesem Sinne
Ã¼berwiegend in direkter Zusammenarbeit mit den anderen BeschÃ¤ftigten und
greift insoweit unterstÃ¼tzend und kontrollierend in die jeweiligen Arbeitsschritte
unmittelbar ein. Die TÃ¤tigkeit des Technikers findet ihren Schwerpunkt hingegen
vorrangig in der Koordination und Planung und damit auch auÃ�erhalb und
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losgelÃ¶st von dem konkreten Arbeitsschritt. Letztendlich ist sich die Kammer aber
bewusst, dass die Abgrenzung nicht scharf und damit nicht ohne eine am Einzelfall
orientierte Betrachtung und WÃ¼rdigung erfolgen kann. Insoweit konnte auch nicht
allein auf den Inhalt der â��Karte der Pflichten, Berechtigungen und
Verantwortlichkeitenâ�� zurÃ¼ckgegriffen werden. Denn die dort angefÃ¼hrten
Aufgaben und Kompetenzen lassen wegen der angefÃ¼hrten
Abgrenzungsschwierigkeiten und in Hinblick auf die damaligen UmstÃ¤nde in Polen
einen eindeutigen RÃ¼ckschluss auf einen der beiden Berufe (Meister / Techniker)
nicht zu.Â 

Ein weiterer Punkt, der zwingend Beachtung finden muss, ist die gerade â�� wenn
nicht sogar ausschlieÃ�lich â�� in Deutschland verwurzelte Vorstellung mit dem
â��Meistertitelâ��. Denn allein in Deutschland kann der â��Meisterâ�� nicht nur auf
eine langjÃ¤hrige Berufstradition zurÃ¼ckblicken. Vielmehr ist der
â��Meistergradâ�� in Deutschland auch ein rechtlich geschÃ¼tzter und
anerkannter Ausbildungsabschluss und damit Garant fÃ¼r praktische Fertigkeit auf
hÃ¶chstem Niveau (z.B. Meister des jeweiligen Handwerkes). In anderen LÃ¤ndern
besteht ein dem in Deutschland existierenden â��Meistertitelâ�� vergleichbarer
Ausbildungsabschluss nicht. Erst durch die jÃ¼ngere Entwicklung im europÃ¤ischen
Ausbildungssystem erfolgte durch einheitliche Kriterien eine gewisse
Vergleichbarkeit (vgl. z.B. dem â��DQR 6â�� Standard). Das Gericht konnte vor
diesem Hintergrund und unter BerÃ¼cksichtigung der Tatsache, dass es vorliegend
um die rechtliche Einstufung einer im Jahr 1972 in Polen ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit
geht, nicht unberÃ¼cksichtigt lassen, dass die in Deutschland als â��stark
verwurzeltâ�� zu bewertende Vorstellung vom Meisterberuf nicht ohne eine
wertende PrÃ¼fung auf andere Sachverhalte Ã¼bertragen werden kann. Die
Kammer hebt daher auch einleitend bereits hervor, dass die von der Beklagten
offensichtlich auf der Basis der Bezeichnung â��Meisterâ�� getroffene Einstufung
der TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers den Anforderungen nicht genÃ¼gt. Es kann nicht
unterstellt werden, dass allein die Bezeichnung einer im Jahr 1972 in Polen
ausgeÃ¼bten Position mit dem Wort â��Meisterâ�� eine hinreichende Grundlage
fÃ¼r die Einstufung der TÃ¤tigkeit bildet. Denn insoweit mÃ¼sste auf das im Jahr
1972 in Polen mit dem Wort â��Meisterâ�� verbundene VerstÃ¤ndnis von diesem
Begriff abgestellt werden (damaliger Sprachgebrauch). Insoweit dringt bereits der
Einwand des ProzessbevollmÃ¤chtigten durch, dass das Wort â��Meisterâ�� in der
polnischen Sprache gerade nicht mit dem in Deutschland existierenden, rechtlich
geschÃ¼tzten Titel â��Meisterâ�� gleichzusetzen ist. Einen solchen rechtlich
geschÃ¼tzten Titel gab es in Polen nicht. Die Beklagte setzt den im Jahr 1972
verwendeten Begriff â��Meisterâ�� jedoch ohne jede KorrekturÃ¼berlegung mit
dem deutschen Meistergrad gleich.Â 

Unter BerÃ¼cksichtigung der dargelegten Ã�berlegungen und MaÃ�stÃ¤be muss
die im streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers als
TÃ¤tigkeit eines Technikers bewertet werden. DafÃ¼r spricht zunÃ¤chst, dass der
KlÃ¤ger â�� unstreitig â�� diese Qualifikation erworben hat. Insoweit besteht eine
erste Vermutung dafÃ¼r, dass er eine seiner Qualifikation entsprechende TÃ¤tigkeit
auch ausgeÃ¼bt hat. Diese erste Vermutung ist in der mÃ¼ndlichen Verhandlung
zur vollen Ã�berzeugung der Kammer durch die ErlÃ¤uterungen des KlÃ¤gers
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bestÃ¤tigt worden. Der KlÃ¤ger hat glaubhaft und nachvollziehbar seine frÃ¼here
TÃ¤tigkeit und seine frÃ¼heren Aufgaben im Unternehmen, insbesondere im
streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum, dargelegt. Die Kammer ist Ã¼berzeugt, dass der
KlÃ¤ger im streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum eine leitende TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt
hat. So konnte der KlÃ¤ger nicht nur fÃ¼r die Kammer nachvollziehbar und
glaubhaft seine Funktion als Vorgesetzter einer abgeschlossenen Abteilung â��
wobei das Wort â��abgeschlossenâ�� nicht rÃ¤umlich gemeint ist, sondern auf die
verschiedenen Produktionsschritte reflektiert â�� mit ca. 27 Mitarbeitern abstrakt
schildern. Vielmehr war der KlÃ¤ger auch in der Lage, neben der abstrakten
Beschreibung auch die konkrete Eingliederung seiner Abteilung im Unternehmen
aufzuschlÃ¼sseln. Daraus ergab sich fÃ¼r die Kammer eindeutig, dass der KlÃ¤ger
nicht nur in praktischer Hinsicht die Funktion eines Abteilungsleiters ausgeÃ¼bt
hat, sondern auch zentrale planerische und organisatorische Kompetenzen
wahrgenommen hat. So konnte lebensnah und fÃ¼r die Kammer nachvollziehbar
auch aufgezeigt werden, dass der KlÃ¤ger die Vorgaben der
UnternehmensfÃ¼hrung bzgl. der Anfertigung von Produktionsteilen im Rahmen
eigenverantwortlicher FreirÃ¤ume ausfÃ¼hren konnte. Die TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers
war nicht nur (!) eine praktische TÃ¤tigkeit, sondern auch von maÃ�geblichen
planerischen Aufgaben, insbesondere die Koordination der ArbeitsablÃ¤ufe seiner
Abteilung mit den Arbeits- bzw. Produktionsschritten der anderen Abteilungen,
geprÃ¤gt.Â 

Auch unter Beachtung und WÃ¼rdigung der wirtschaftlichen und technischen,
sowie beruflichen Gegebenheiten in Polen im Zeitraum ab 1972 ist in der Summe
von zentraler Bedeutung, dass der KlÃ¤ger eine eigene Abteilung mit eigenem
Aufgabengebiet geleitet und Vorgesetzter von 27 Mitarbeitern im Schichtbetrieb
war. Der nÃ¤chst hÃ¶here Vorgesetzte war Vorgesetzter mehrerer Unterabteilungen
mit insgesamt 600 BeschÃ¤ftigten. Die konkrete TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers erfolgte
insoweit nicht nur â��Ã¼berwachend und eingreifendâ�� zwischen bzw. unter den
BeschÃ¤ftigten der Abteilung, sondern stand auch in Austausch mit der
Unternehmensstruktur. Denn der KlÃ¤ger musste Vorgaben der
UnternehmensfÃ¼hrung einholen, auswerten und umsetzen. Dabei handelt es sich
zur Ã�berzeugung der Kammer nicht um Aufgaben eines Meisters, sondern â��
unter WÃ¼rdigung von Ort und Zeit â�� um Aufgaben eines Technikers.Â 

Entscheidend fÃ¼r die Kammer sind jedoch nicht allein die vorgenannten
AusfÃ¼hrungen. Vielmehr werden die Angaben des KlÃ¤gers durch die glaubhafte
Aussage des Zeugen C. zur vollen Ã�berzeugung der Kammer bestÃ¤tigt. FÃ¼r die
Kammer war dabei zunÃ¤chst sichtbar, dass der Zeuge C. gerade nicht bemÃ¼ht
war, den â�� vorliegend â�� problematischen Begriff des â��Meistersâ�� zu
vermeiden. Vielmehr hat der Zeuge in erkennbarer Kenntnis der Tatsache, dass der
Begriff â��Meisterâ�� nach Rechtsauffassung der Beklagten eine Einstufung in die
Qualifikationsgruppe 3 begrÃ¼ndet, ausdrÃ¼cklich diesen Begriff zur Beschreibung
der TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers verwendet. Dabei konnte die Kammer sich erneut
davon Ã¼berzeugen, dass der Begriff â��Meisterâ�� gerade nicht im Sinne des
deutschen VerstÃ¤ndnisses â��Meistergradâ�� verwendet wird. Vielmehr ging aus
den Bekundungen des Zeugen hervor, dass der Begriff â��Meisterâ�� die TÃ¤tigkeit
eines zum Techniker ausgebildeten Mitarbeiters im Unternehmen beschrieb. Die
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Kammer erkennt daher auch keinen Widerspruch darin, dass notwendige Bedingung
fÃ¼r die Position des â��Meistersâ�� nach dem Zeugen die Ausbildung zum
Techniker war.Â 

Die EinschrÃ¤nkung des Â§ 44 Abs. 4 Satz 1 und 3 SGB X, wonach Sozialleistungen
nach den Vorschriften der besonderen Teile des Sozialgesetzbuches lÃ¤ngstens
fÃ¼r einen Zeitraum von bis zu vier Jahren vor der Antragstellung erbracht werden,
gilt in Hinblick auf die Einordnung bestimmter Zeiten in Qualifikationsgruppen nicht
(SG Karlsruhe, Urteil vom 31.08.2010, Az. S 9 R 5653/07, Rn. 29 im Jurisabdruck).

Die Beklagte hat den Zeitraum 01.05.1972 bis 30.04.1979 als Qualifikationsgruppe
2 einzustufen und bei der Rentenberechnung wie den Zeitraum 01.05.1979 bis
16.07.1980 zu berÃ¼cksichtigen.Â 

2. Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 Abs.1 SGG. Da der KlÃ¤ger mit seinem
Begehren Erfolg hat, waren notwendige auÃ�ergerichtliche Kosten zu erstatten.Â 

3. Die Rechtsmittelbelehrung folgt aus Â§Â§ 143, 144 ff SGG.Â 
Â 

Erstellt am: 11.01.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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